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NRV 2015 PLUS 

Österreich 

 

Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 

 

1. Was ist Rechtsschutz? 

Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? §   1 

Für welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz? §   2 

Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? §   3 

Wann entsteht der Anspruch auf eine Rechtsschutzleistung? §   4 

Welche Kosten übernimmt der Rechtsschutzversicherer? §   5 

Wo gilt die Rechtsschutzversicherung? §   6 

 

2. Nach welchen Regeln richtet sich das Vertragsverhältnis zwischen Rechtsschutzversicherer und Versicherten? 

Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz? §   7 

Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? (Wertanpassung) §   8 

Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig? §   9 

Wann kann der Vertrag nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls oder bei Insolvenz des Versicherungsnehmers vorzeitig gekündigt werden? § 10 

Wann verjährt der Rechtsschutzanspruch und innerhalb welcher Frist kann der Rechtsschutzanspruch vor Gericht geltend gemacht 
werden? § 11 

Welche Rechtsstellung haben mitversicherte Personen? § 12 

Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf den Versicherer über? § 13 

In welcher Form sind Erklärungen abzugeben? § 14 

 

3. Was ist im Rechtsschutzfall zu beachten? 

Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser beauftragt und welche Pflichten bestehen für den  
Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles? 

§ 15 

In welchen Fällen kann ein Rechtsvertreter oder ein Schiedsgutachter entscheiden, ob die Ablehnung des Rechtsschutzfalles  
berechtigt ist? 

§ 16 

Welches Gericht ist für Klagen aus dem Versicherungsvertrag zuständig? § 17 

 

4. In welcher Form wird der Rechtsschutz angeboten? 

Verkehrs-Rechtsschutz § 18 

 

Anhang Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 (VersVG)  

 

Sprachliche Gleichbehandlung 
Soweit in diesen Versicherungsbedingungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich 
auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

NRV Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, Augustaanlage 25, 68165 Mannheim, Deutschland  
Sitz Mannheim  -  Amtsgericht Mannheim HRB 179 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Armin Zitzmann  Vorstand: Ralf Beißer (Sprecher), Michael Diener   
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1.   Inhalt der Versicherung 
§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung 
Der Versicherer sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer seine rechtlichen Interessen wahrnehmen kann und trägt die für die 
Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten (Rechtsschutz). 

 

§ 2 Leistungsarten 
Der Umfang des Versicherungsschutzes wird in der Form des § 18 vereinbart. Der Versicherungsschutz umfasst 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz 

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts, soweit 
diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung beruhen; 

b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen und dinglichen Rechten, soweit der Versicherungsschutz 
nicht in der Leistungsart a) enthalten ist; 

c) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor österreichischen Finanz- und 
Verwaltungsgerichten; 

d) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen einschließlich Führerschein-Rechtsschutz 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor 
Verwaltungssenaten; 

e) Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalles oder der Übertretung von 
Verkehrsvorschriften. Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer die Vorschrift vorsätzlich verletzt hat, ist er verpflichtet, 
dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen 
hat. Es besteht also kein Versicherungsschutz bei Verurteilung wegen einer vorsätzlich begangenen Handlung oder Unterlassung. 
Versicherungsschutz ist ebenfalls ausgeschlossen bei dem Vorwurf eines Verbrechens. 

f) Erweiterte Deckung zu a), d) und e) 
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem Verkehrsunfall sowie 
im Verfahren wegen Entziehung der Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz auch die Kosten für Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichtshofsbeschwerden. 

 

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
1. in ursächlichem Zusammenhang mit 

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Gewalttätigkeiten anlässlich einer öffentlichen Ansammlung oder 
Kundgebung, Streik, Aussperrung, Erdbeben, sonstige Katastrophen im Sinne des Katastrophenhilfegesetzes; 

b) Nuklear- und genetischen Schäden; 
c) hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Ausnahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind; 

2.  a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass diese auf einer Vertragsverletzung beruhen; 
b) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechtes; 
c) aus dem Rechtsschutz-Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen; 

3.  a) in Verwaltungsstrafverfahren und Verwaltungsverfahren wegen eines Halte- oder Parkverstoßes; 
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshöfen; 
c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde 

oder eröffnet werden soll; 
4.  a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen 

untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versicherungsnehmer; 
b) sonstiger Lebenspartner untereinander in ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren Beendigung; 
c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen worden oder 

übergegangen sind; 
d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend gemachten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für 

Verbindlichkeiten anderer Personen; 
5. soweit sie in den Fällen des § 2 a) bis d) und f) (a,d) in ursächlichem Zusammenhang damit steht, dass der Versicherungsnehmer eine 

Straftat vorsätzlich begangen hat. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit 
einer vorsätzlich begangenen Straftat steht, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Versicherer 
für ihn erbracht hat. 

 

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz 
1. Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 

a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zugrunde liegt; 
b) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflichten 

oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll. 
Die Voraussetzungen nach a) und b) müssen nach Beginn des Versicherungsschutzes nach § 7 und vor dessen Beendigung eingetreten 
sein. Für die Leistungsarten nach § 2 b) bis d) und f (d) besteht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach 
Versicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aufgrund eines Kauf- oder 
Leasingvertrages über ein fabrikneues Kraftfahrzeug handelt. 

2. Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als 
ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der 
Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist. 
Im Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen einschließlich Führerschein-Rechtsschutz nach § 2 d) ist bei mehreren Verstößen 
derjenige maßgeblich, der die behördliche Maßnahme oder Abnahme bzw. Entziehung des Führerscheins unmittelbar auslöst. 

3. Es besteht kein Rechtsschutz, wenn 
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach 

Absatz 1 b) ausgelöst hat;   
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b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen 
Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird, unabhängig davon, wann der Versicherungsnehmer Kenntnis vom Eintritt erlangt. 

4. Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) besteht kein Rechtsschutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen für 
die der Angelegenheit zugrunde liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Versicherungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sollen. 

5. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt durch die Bestimmungen über Prämienzahlung und Beginn des 
Versicherungsschutzes nach § 7. 

 

§ 5 Leistungsumfang 
1. Der Versicherer trägt 

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die angemessenen Kosten des für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis 
zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes oder, sofern dort die Entlohnung für anwaltliche Leistungen nicht geregelt ist, bis zur Höhe 
der Autonomen Honorarrichtlinien für Rechtsanwälte. 
In gerichtlichen und verwaltungsbehördlichen Verfahren werden Nebenleistungen des Rechtsanwaltes maximal in Höhe des nach dem 
jeweiligen Tarif zulässigen Einheitssatzes gezahlt. 
Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person tätig, werden deren Kosten nach 
den für sie geltenden Richtlinien, maximal jedoch bis zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes übernommen; 

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die angemessenen Kosten einer zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten 
Person nach den dort geltenden Gesetzen und Richtlinien; 

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher, die vom Gericht herangezogen 
werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers; 

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen 
staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen; 

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich der Entschädigung für Zeugen, Sachverständige und Dolmetscher, die 
von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege; 

f) die übliche Vergütung 
 aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen oder einer rechtsfähigen technischen Sachverständigenorganisation in  

      Fällen der      - Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Verwaltungsstrafverfahren; 
                            - Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande; 

 bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im Ausland ein- 
      getretenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges zu Lande; 

g) die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsnehmers zu oder von einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als 
Beschuldigter oder Partei von diesem angeordnet wurde oder zur Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist.  
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschlägen. Steht dieses Transportmittel nicht 
zur Verfügung, ersetzt der Versicherer die Kosten eines vergleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels (Autobus, Fähre) bis zum 
nächstgelegenen Bahnanschluss. Ist der Ort der Einvernahme mehr als 1500 Kilometer vom Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
entfernt, erfolgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der Economy-Klasse; 

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen im Zivilprozess entstandenen Kosten, soweit der 
Versicherungsnehmer zu deren Erstattung verpflichtet ist. Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer im Strafverfahren 
auch die Kosten des Schriftsatzes für die Subsidiaranklage. 

2.  a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versicherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu 
deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat. 

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Kosten werden diesem in EURO zum Wechselkurs des Tages erstattet, 
an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden. 

3. Der Versicherer trägt nicht 
a) Kosten, die der Versicherte abgesehen von den Gebühren des Schriftsatzes für die Subsidiaranklage gemäß Absatz 1 h) ohne 

Rechtspflicht übernommen hat; 
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 

Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende 
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist; 

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Leistungsart nach § 2 und je Rechtsschutzfall; 
d) Kosten, die aufgrund des sechsten oder jedes weiteren Exekutionsversuches je Exekutionstitel einschließlich der Anmeldung der 

Forderung in einem Insolvenzverfahren entstehen; 
e) Kosten aufgrund von Exekutionsversuchen, die später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Exekutionstitels eingeleitet werden; 
f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft einer Geldstrafe oder -buße unter 150,00 EURO; 

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde. 
4. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt: 

a) Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen Versicherungsschutz aus einem oder 
mehreren Versicherungsverträgen und sind ihre Interessen aufgrund der gleichen oder einer gleichartigen Ursache gegen 
den/dieselben Gegner gerichtet, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistungen vorerst auf die außergerichtliche Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen der Versicherungsnehmer und die Führung notwendiger Musterprozesse zu beschränken. 
Wenn oder sobald die Versicherungsnehmer durch diese Maßnahme nicht ausreichend gegen einen Verlust ihrer Ansprüche, 
insbesondere durch drohende Verjährung, geschützt sind, übernimmt der Versicherer darüber hinaus die Kosten für 
Gemeinschaftsklagen oder sonstige gemeinschaftliche Formen außergerichtlicher und gerichtlicher Interessenwahrnehmungen. 
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in allgemeinen Verwaltungsverfahren bzw. vor dem Verfassungs- oder 
Verwaltungsgerichtshof umfasst, können diese Bestimmungen sinngemäß angewandt werden. 

b) Treffen in einem Zivilverfahren Ansprüche zusammen, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer nur 
jene Kosten, die auch ohne Berücksichtigung der nicht unter Versicherungsschutz stehenden Ansprüche von ihm übernommen werden. 
Lässt sich die Leistungspflicht danach nicht bestimmen, trägt der Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der Streitwerte 
(Bemessungsgrundlage) zueinander. 
Werden in einem Zivilverfahren vom Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend gemacht, für deren Abwehr kein 
Versicherungsschutz besteht, trägt der Versicherer nur die Kosten, die der Versicherungsnehmer nach den Kostenersatzbestimmungen 
der Zivilprozessordnung zu tragen hätte, wenn nur seine Aktivforderung Gegenstand des Prozesses gewesen wäre. 
Bei einem Vergleich gilt Absatz 3 b) bezogen auf die unter Versicherungsschutz stehenden Ansprüche.   
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 Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer die 
Kosten des Verfahrens nach der Bemessungsgrundlage für die Honorierung anwaltlicher Leistungen, die für das (die) versicherte(n) 
Delikt(e) anzuwenden ist. 

5. Der Versicherer sorgt für 
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schriftlichen 

Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten; 
b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den 

Versicherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen. Dieses Darlehen ist vom Versicherungsnehmer 
innerhalb von 6 Monaten ab Übernahme durch den Versicherer zurückzuzahlen. 

6. Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend   
a) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) für Angehörige der steuerberatenden Berufe; 
b) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte. 

 

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich 
1. Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den 

Kanarischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig wäre, 
wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde. 

2. Weltweit besteht Versicherungsschutz für den Verkehrsbereich im Rahmen des § 18 mit Ausnahme für den Staat, dessen 
Staatsangehörigkeit die versicherte Person besitzt, oder in dem sie einen Wohnsitz hat. In Abänderung von § 5 trägt der Versicherer bei 
Eintritt eines Rechtsschutzfalles die Kosten bis maximal 10.000,00 EURO. 
Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei 
zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

3. Der Rechtsschutz nach Absatz 1 und 2 bezieht sich auf alle Leistungsarten, soweit diese nicht nach § 2 auf Österreich beschränkt sind. 
 

2.   Versicherungsverhältnis 
§ 7 Versicherungsperiode, Prämienzahlung, Beginn des Versicherungsschutzes 
1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, 

und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist. 
2. Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich Gebühren und Versicherungssteuer, ist vom Versicherungsnehmer gegen Aushändigung 

der Polizze zu bezahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versicherungssteuer sind zum 
vereinbarten, in der Polizze angeführten Hauptfälligkeitstermin, bei vereinbarter Teilzahlung zu den jeweils vereinbarten 
Fälligkeitsterminen,  zu entrichten. 
Für den Zahlungsverzug mit einem Teil der ersten oder einmaligen Prämie gilt § 39a VersVG (siehe Anhang) 

3. Der Versicherungsschtuz beginnt bei fristgerechter Bezahlung der ersten oder einmaligen Prämie samt Versicherungssteuer (im 
Folgenden kurz: Prämie) mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn. War der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der 
ersten oder einmaligen Prämie ohne sein Verschulden verhindert, so beginnt der Versicherungsschutz ebenfalls mit dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn. Bei schuldhaftem Verzug besteht Versicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Zahlung. Sind in den Bedingungen 
Wartefristen vorgesehen (§ 18 Abs. 3 b) bis d) und f (d) in Verbindung mit § 4), dann beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf 
dieser Wartefristen. 

 

§ 8 Wertanpassung 
1. Die Prämie und die Versicherungssumme sind aufgrund des bei Abschluss des Vertrages geltenden Tarifes erstellt. Sie unterliegen jenen 

Veränderungen des Tarifes, die sich aufgrund von Veränderungen des Gesamtindex der Verbraucherpreise 2000 oder bei dessen Entfall 
des entsprechenden Nachfolgeindex ergeben. Die jeweilige Tarifberechnung erfolgt unter Anwendung der Indexziffer des vier Monate vor 
Hauptfälligkeit des Vertrages liegenden Monates (Berechnungsmonat). 

2. Prämie und Versicherungssumme verändern sich gegenüber dem zuletzt gültigen im gleichen Verhältnis wie der jeweils maßgebliche 
Index. Beträgt der Unterschied nicht mehr als 3 %, unterbleibt eine Wertanpassung, doch ist dieser Unterschied bei späteren 
Veränderungen des Index zu berücksichtigen. Beträgt der Unterschied mehr als 3 % und unterbleibt trotzdem ganz oder teilweise eine 
Wertanpassung, kann dieser Unterschied bei späteren Wertanpassungen angerechnet werden. 

3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Wertanpassung unbeschadet des Fortbestandes der sonstigen Vertragsbestimmungen unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf den Zeitpunkt der nächsten Prämienhauptfälligkeit zu kündigen.  
Tritt nach der Kündigung eine Erhöhung des Tarifes aufgrund der Wertanpassung in Kraft, vermindert sich die Leistung des Versicherers 
im gleichen Verhältnis, in dem die vom Versicherungsnehmer zu zahlende Prämie zu der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gültigen 
Tarifprämie steht. 

 

§ 9 Vertragsdauer, vorzeitige Beendigung 
1. 1.1 Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündigung zum vereinbarten Zeitpunkt. 

1.2. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, gilt der Versicherungsvertrag zunächst für die vertraglich vereinbarte 
Dauer. Die Vertragsdauer verlängert sich aber jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht spätestens einen 
Monat vor Ablauf vom Versicherungsnehmer oder dem Versicherer gekündigt wird. Für den Zugang der Erklärung der 
Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragsdauer unter Beachtung der vorerwähnten Frist von einem Monat zur Verfügung. 
Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers gehört 
(Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer frühestens vier Monate, spätestens aber drei 
Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer darüber informieren wird, dass dieser den Versicherungsvertrag zum Ablauf der 
vereinbarten Vertragsdauer kündigen kann; dabei wird der Versicherer auch auf die Rechtsfolgen der Vertragsverlängerung bei 
unterbliebener Kündigung sowie der Vertragsbeendigung bei Vornahme der Kündigung besonders hinweisen. 
Für den neuerlichen Ablauf der verlängerten Vertragsdauer gelten wiederum die Regelungen des Punktes 1.2. 

1.3.Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können einen gem. Pkt. 1.2 auf die Dauer von mindestens einem Jahr abgeschlossen 
      Versicherungsvertrag, unabhängig von der vereinbarten Vertragsdauer, jährlich unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu jeder 
      Hauptfälligkeit (gemäß Polizze) kündigen 

2. Endet der Kraftfahrzeug-Versicherungsvertrag durch Wegfall des versicherten Risikos, durch Kündigung des Versicherungsnehmers oder 
des Versicherers, so endet der Rechtsschutz-Versicherungsvertrag zum gleichen Zeitpunkt automatisch. Dem Versicherer gebührt jeweils 
die Prämie für die bis zur Auflösung des Vertrages verstrichene Vertragslaufzeit. Dies gilt nicht soweit eine Kraftfahrzeughaftpflicht- oder 
Kaskoversicherung fortbesteht. 

 



K210/06/V – 10.07.2015   Seite 6 von 9 

§ 10 Kündigung nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls 
Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Rechtsschutzfalls kann der Versicherungsvertrag unter folgenden Voraussetzungen gekündigt werden: 
1. Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der Versicherer  

- die Bestätigung des Versicherungsschutzes verzögert hat, 
- die Ablehnung des Versicherungsschutzes verspätet, ohne Begründung oder zu Unrecht ausgesprochen hat, 
- die Ablehnung der Kostenübernahme ohne Angabe von Gründen und/oder ohne Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgut- 
achterverfahrens ausgesprochen hat. 
Die Kündigung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen 
- nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder Ablehnung des Versicherungsschutzes,  
- nach Zugang der unbegründeten und ungerechtfertigten Ablehnung des Versicherungsschutzes bzw. nach Zugang der Ablehnung der  
  Kostenübernahme ohne Begründung und/oder Rechtsbelehrung, 
- nach Rechtskraft des stattgebenden Urteiles im Falle einer Deckungsklage. 
Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. 
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit entfallende anteilige Prämie. 

2. Der Versicherer kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft vor überdurchschnittlicher oder ungerechtfertigter Inanspruchnahme der 
Versicherung kündigen, wenn       - er den Versicherungsschutz bestätigt oder eine Leistung erbracht hat,  
                                                      - der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder mutwillig erhoben hat, 
                                                      - der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 
Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen 
- nach Bestätigung des Versicherungsschutzes,  
- nach Erbringung einer Versicherungsleistung, 
- nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der Anspruchserhebung. 
- Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Falls der Versicherungsnehmer 
  einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen. Dem Versicherer gebührt die auf die abge- 
  laufene Versicherungszeit entfallende anteilige Prämie. 

3. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers, kann er 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monates ab Kenntnis mit einer Frist von einem Monat kündigen. 

 

§ 11 Verjährung und Klagefrist 
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu 

laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekannt geworden ist. Ist dem Dritten dieses Recht nicht bekannt 
geworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren. 

2. Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer 
schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten 
Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein. 

3. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich 
geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in 
einer dem Absatz 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der fristverbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat. Sie 
ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versicherungsnehmer ohne sein 
Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruches gehindert ist, gehemmt. 

§ 12 Rechtsstellung mitversicherter Personen 
1. Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im jeweils bestimmten Umfang für die in § 18 genannten sonstigen 

Personen. Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund Verletzung oder Tötung des 
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes zustehen. 

2. Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betreffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte Person als sein ehelicher/eingetragener Lebenspartner Rechtsschutz 
verlangt. 

 

§ 13 Abtretung, Erstattung von Kosten und Versicherungsleistungen 
1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach endgültig festgestellt 

sind. 
2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträgen, die der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer Entstehung 

auf den Versicherer über. Bereits an den Versicherungsnehmer zurückgezahlte Beträge sind dem Versicherer zu erstatten. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen und ihm auf 
Verlangen eine Abtretungsurkunde auszustellen. 

 

§ 14 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
1. Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers und sonstiger anspruchsberechtigter Personen an den Versicherer 

ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der 
geschriebenen Form wird durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. 
Telefax oder E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des 
Erklärenden zugehen muss. Rücktrittserklärungen nach §§ 3 und 3a KSchG sind an keine bestimmte Form gebunden. 

 

3.   Rechtsschutzfall 
§ 15 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles 
1. Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, kann er 

den zu beauftragenden Rechtsvertreter aus dem Kreis der Rechtsvertreter auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach § 5 Absatz 1 
a) und b) trägt.  
Der Versicherer wählt den Rechtsvertreter aus, wenn 
a) der Versicherungsnehmer dies verlangt. Dann entfällt eine vereinbarte Selbstbeteiligung. 
b) der Versicherungsnehmer keinen Rechtsvertreter benennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsvertreters zur  
     Wahrnehmung der rechtlichen Interessen notwendig erscheint. 
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2. Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsvertreter nicht selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des 
Versicherungsnehmers beauftragt. Der Rechtsvertreter trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber unmittelbar die Verantwortung für die 
Durchführung seines Auftrages. Eine diesbezügliche Haftung des Versicherers besteht nicht. 

3. Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über 
sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung 
zu stellen. 

4. Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der 
Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des 
Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer 
Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte. 

5. Der Versicherungsnehmer hat 
a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechtsvertreter vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu 

unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen; 
b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Angelegenheit zu geben; 
c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,  

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers einzuholen; 
bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeutung 
      für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann; 
cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite verursa- 
      chen könnte; 

 dd) vorerst nur einen Teil der Ansprüche geltend zu machen und die Geltendmachung der verbleibenden Ansprüche bis zur rechtskräf- 
      tigen Entscheidung über den Teilanspruch zurückzustellen; 
ee) den Abschluss von Vergleichen mit dem Versicherer abzustimmen; 
ff)   Kostenrechnungen, die ihm zugehen, vor ihrer Begleichung unverzüglich dem Versicherer zur Prüfung zu übermitteln. 

6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Absatz 3 oder 5 genannten Pflichten, kann der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei werden, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des 
Rechtsschutzfalles noch die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 

 

§ 16 Verfahren bei Ablehnung des Rechtsschutzes durch den Versicherer wegen Mutwilligkeit bzw. fehlender Erfolgsaussichten 
1. Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, 

a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung der 
berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht     oder 

b) weil in den Fällen des § 2 a) bis c) die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist dies 
dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.  
Die Prüfung der Erfolgsaussichten unterbleibt im Straf- und Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen einschließlich Führerschein-
Rechtsschutz. 

2. Mit der Mitteilung über die Rechtsschutzablehnung ist der Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen, dass er, soweit er der Auffassung 
des Versicherers nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz aufrecht erhält, den für ihn tätigen oder noch zu beauftragenden 
Rechtsvertreter auf Kosten des Versicherers veranlassen kann, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme darüber abzugeben, 
dass die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen nicht mutwillig erscheint oder hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Diese 
Entscheidung des Rechtsvertreters (Stichentscheid) ist für beide Teile bindend, es sei denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- 
oder Rechtslage erheblich abweicht. 

3. Hält der Versicherer die Entscheidung des Rechtsvertreters für ihn gemäß Absatz 2 für nicht bindend, weil sie nach Auffassung des 
Versicherers offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht, hat er dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich 
mitzuteilen und ihn darauf hinzuweisen, dass er vom Versicherer die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen kann, soweit 
er der Auffassung des Versicherers nicht zustimmt. 

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme wegen nicht hinreichender oder fehlender Aussicht auf Erfolg im Sinne des 
Absatz 3 ist dem Versicherungsnehmer unter Bekanntgabe der Gründe und unter Hinweis auf die Möglichkeit eines 
Schiedsgutachterverfahrens gemäß Absatz 3 schriftlich mitzuteilen. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten sind vom 
Versicherer zu tragen, sofern die sonstigen Voraussetzungen des Versicherungsschutzes vorliegen. 
Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Absatz 1, gilt der Versicherungsschutz für die begehrte Maßnahme als anerkannt. 

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schiedsgutachterverfahrens, so muss er innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der (Teil-) ablehnung des Versicherers unter gleichzeitiger Benennung eines Rechtsvertreters die Einleitung des Schiedsgutachter-
verfahrens schriftlich beantragen.  
Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von 14 Tagen seinerseits einen Rechtsvertreter schriftlich namhaft zu machen 
und diesen mit der Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens zu beauftragen. 
Kommen die beiden Rechtsvertreter zu einer einheitlichen Meinung, so sind Versicherer und Versicherungsnehmer an diese Entscheidung 
gebunden.Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sachlage erheblich ab, können Versicherungsnehmer oder Versicherer 
gemäß § 64 Absatz 2 VersVG diese Entscheidung gerichtlich anfechten. 
Treffen die beauftragten Rechtsvertreter innerhalb von 4 Wochen keine oder keine übereinstimmende Entscheidung, kann der 
Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz gerichtlich geltend machen. 

6. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen in diesem Verfahren vom Versicherer bzw. 
vom Versicherungsnehmer zu tragen, wobei die Kostentragungspflicht des Versicherungsnehmers mit der Höhe seiner eigenen Kosten 
des Rechtsvertreters begrenzt ist. 
Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres Rechtsvertreters. Diese Kosten teilen das Schicksal der Kosten eines 
allfälligen Deckungsprozesses. 

 

§ 17 Zuständiges Gericht 
1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 

zuständigen Versicherungsvermittlers oder dessen Niederlassung. 
2. Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können bei dem  für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen 

Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

2. Für alle Verträge gilt österreichisches Recht. 
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4.   Form des Versicherungsschutzes 
§ 18 Verkehrs-Rechtsschutz 
1. Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss 

oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und in 
der Polizze bezeichneten, als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
Motorfahrzeuges zu Lande und Anhängers sowie als Lenker fremder Motorfahrzeuge zu Lande mit Ausnahme des Rechtsschutzes im 
Vertrags- oder Sachenrecht. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Lenker oder 
berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge. 

2. Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils 
Krafträder sowie Anhänger. 

3. Der Versicherungsschutz umfasst: 
a) Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) 
b) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 b) 
c) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 c) 
d) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen einschließlich Führerschein-Rechtsschutz (§ 2 d) 
e) Straf-Rechtsschutz (§ 2 e) 
f) erweiterte Deckung zu a, d und e (§ 2 f) 

 

4. Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen der Erwerb von 
Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese Fahrzeuge 
nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden. 

5. Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer, seinen ehelichen/eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden sonstigen Lebenspartner, die minderjährigen Kinder und die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden minderjährigen 
Enkelkinder in ihrer Eigenschaft als 
a) Eigentümer, Halter oder Lenker von auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen 

Kleinkrafträdern, Fahrrädern mit Hilfsmotor und Leichtkrafträdern, 
b) Fahrer der unter a) genannten Fahrzeuge, die weder ihnen gehören noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem 

Versicherungskennzeichen versehen sind, 
c) Fahrgast 
d) Fußgänger und 
e) Radfahrer. 

6. Im Verkehrs-Rechtsschutz besteht kein Versicherungsschutz für die Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben einschließlich 
Wertungsfahrten und Rallyes und den dazu gehörenden Trainingsfahrten. 

7. Hatte der Lenker bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die vorgeschriebene Lenkerberechtigung, war er zum Führen des Fahrzeuges 
nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur 
für diejenigen versicherten Personen, die von dem Fehlen der Lenkerberechtigung, von der Nichtberechtigung zum Lenken des 
Fahrzeuges oder dem Fehlen der Zulassung oder des Versicherungskennzeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten. 

ANHANG         zu den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (NRV 2015  PLUS Österreich) 
 
Wiedergabe der in den ARB erwähnten Gesetzesbestimmungen 
Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 1958 (VersVG) 

§6    (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer 
gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht 
ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die 
Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann er sich auf die 
vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 

 
§38  (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der 

Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 

 (2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht 
gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der 
rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war. 

 (3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den 
Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat. 

 (4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus.  
 

§39  (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen 
Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine 
Fristbestimmung ohne Beachtung dieser Vorschriften ist unwirksam. 

 (2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der 
Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer 
an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war. 

 (3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im 
Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der 
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit 
der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, 
sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. 

 (4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 
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§39a (1) Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 v.H. der Jahresprämie, höchstens aber mit 60,- EUR im Verzug, so tritt eine 
im §38 oder §39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.  

 

Hinweise nach dem Konsumentenschutzgesetz (KSCHG) und dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) über das Rücktrittsrecht 
des Antragstellers 

 
Sofern ich als Antragsteller Verbraucher im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes bin und die geschäftliche Verbindung zwecks Schließung 
des Vertrages nicht selbst angebahnt habe und der Antrag nicht in den Geschäftsräumen der Versicherungsgesellschaft unterfertigt wurde, bin 
ich berechtigt, binnen einer Woche nach Zugang der Polizze vom Versicherungsvertrag zurückzutreten (§§ 3, 3 a des KSCHG). 
 

Werden mir bei Antragstellung eine Kopie des Antrages und/oder der Versicherungsbedingungen nicht ausgehändigt, bin ich berechtigt, ab 
Zugang der Polizze innerhalb von 2 Wochen vom Vertrag zurückzutreten (§ 5 b VersVG). 
 

Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als 6 Monate, steht mir das Rücktrittsrecht nicht zu. Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der 
Schriftform 

 


